
— 1 —

B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 614
10. 05. 05

Mitteilung des Senats vom 10. Mai 2005

11.  Änderung  des  Landschaftsprogramms  Bremen  1991  Arberger/Mahndorfer
Marsch (Gewerbegebietsentwicklung) im Zusammenhang mit der 2. Änderung des
Flächennutzungsplans in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2001 (ehe-
mals 108. Änderung des Flächennutzungsplans Bremen 1983)

Entsprechend dem mit Beschluss der Deputation für Bau vom 15. November 2001
eingeleiteten Bauleitplanverfahren zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2001 (ehemals 108. Änderung des
Flächennutzungsplans Bremen 1983) sollen Teile der Arberger und der Mahndorfer
Marsch als Gewerbeflächen ausgewiesen werden. Die vorgesehene Schaffung von
Gewerbeflächen steht im Widerspruch zu den für diesen Bereich geltenden Zielen
der Landschaftsplanung, wie sie im 1991 beschlossenen Landschaftsprogramm Bre-
men dargestellt sind. Diese sehen die Erhaltung und Entwicklung des Landschafts-
raumes Weser-Aller-Aue vor.

Voraussetzung  für  die  Aufhebung  dieses  Widerspruchs  ist  die  Durchführung  der
11. Änderung des Landschaftsprogramms Bremen 1991, die im Zuge der 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplans Bremen in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Mai 2001 erfolgt. Der Änderungsbereich des Landschaftsprogramms ist weitge-
hend identisch mit der Flächennutzungsplanänderung. Entsprechend der 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplans Bremen in der Fassung der Bekanntmachung vom
31. Mai 2001 soll der Änderungsbereich zukünftig überwiegend als besiedelter Be-
reich dargestellt werden.

Die Deputation für Umweltschutz und Energie (L) hat auf ihrer Sitzung am 8. April
2005 das Ergebnis der Trägerbeteiligung und der öffentlichen Auslegung zur Kenntnis
genommen und dem beiliegenden Entwurf der 11. Änderung des Landschaftspro-
gramms Bremen zugestimmt.

Der Senat überreicht der Bürgerschaft (Landtag) den Entwurf zur 11. Änderung des
Landschaftsprogramms Bremen mit der Bitte um Beschlussfassung.

Die 11. Änderung des Landschaftsprogramms Bremen hat keine finanziellen Aus-
wirkungen.

Der Naturschutzbeirat der obersten Naturschutzbehörde wurde am 6. Oktober  2003
beteiligt.

Der Gesamtverband Natur und Umweltschutz Unterweser e. V. (GNUU) hat die
Änderung des Landschaftsprogramms im Rahmen der Grobabstimmung am 17. Ok-
tober 2003 abgelehnt. Er sieht keinen Bedarf für das Vorhaben und hält die Fortfüh-
rung einer derart großflächigen Angebotsplanung für Gewerbeflächen für nicht zu
rechtfertigen.

Die Landesjägerschaft Bremen hat am 1. Dezember 2003 schriftlich mitgeteilt, dass
auf eine Stellungnahme im Rahmen der Grobabstimmung verzichtet wird.

Die Grobabstimmung mit dem  Landesfischereiverband  Bremen e. V. am 28. Okto-
ber 2003 hat ergeben, dass die geplante Bebauung abgelehnt wird, da sie sich ne-
gativ auf den jetzigen Zustand der Gewässerlebenswelt auswirke.

Der als Anlass dienenden 2. Änderung des Flächennutzungsplans Bremen hat die
Deputation für Bau und Verkehr (S) am 8. April 2005 zugestimmt. In der gleichen
Sitzung wurde dem Entwurf des Bebauungsplans 2255 zugestimmt.
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In dem nach § 6 des Bremischen Naturschutzgesetzes vorgeschriebenen Verfahren
zur Änderung des Landschaftsprogramms Bremen hat in der Zeit vom 27. Januar
2004 bis 25. Februar 2004 die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange stattgefun-
den.

Die vorgebrachten Anregungen und Bedenken werden im Folgenden zusammenge-
fasst und geprüft.

1. Ablehnung der weiteren Bebauung der Arberger/Hemelinger Marsch

Aufgrund der vielfältig vorhandenen Industrie- und Gewerbebrachen im Land Bremen
und insbesondere in den Hafenstandorten wird die erneute Inanspruchnahme der
letzten Reste der Bremer Kulturlandschaft abgelehnt. Zunächst sollten nicht mehr
genutzte ehemalige Gewerbeflächen aufbereitet sowie bestehende Gewerbeflächen
nachverdichtet werden. Die Nutzung der bestehenden Flächenreserven hat abso-
luten Vorrang vor der Zerstörung der freien Landschaft.

Das den Planungen zugrundeliegende Bild einer dynamisch expandierenden Wirt-
schaft mit entsprechender Flächennachfrage ist stark geschönt und Ausdruck einer
„angebotsorientierten Flächenpolitik“.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Oberstes Ziel der Bremer Wirtschaftsstrukturpolitik ist die Schaffung nachhaltiger
Beschäftigung. Für dieses Ziel sind weiterhin Gewerbeflächen für ein differenzier-
tes Angebot in verkehrsgünstiger Lage erforderlich. Im Standortwettbewerb ist eine
bedarfsgerechte Flächenbereitstellung notwendig. Auch werden alte Gewerbestand-
orte und brachliegende Flächen entwickelt. Das bedeutet jedoch nicht, dass auf
neue Flächen verzichtet werden kann. Das Gewerbegebiet Hansalinie besitzt eine
hervorragende Standortqualität und trifft auf eine hohe Nachfrage. Die Flächen-
nutzungsplanänderung und Bebauungsplanaufstellung sind deshalb erforderlich,
um die genannten Ziele verwirklichen zu können.

2. Mangelnde Berücksichtigung der Interessen von Naherholungssuchenden

Die Versuche, den verbleibenden  schmalen Rest Natur an der Weser für die Bewoh-
ner von Hemelingen und Arbergen über die verbleibenden Schneisen zwischen
den Baugebieten erreichbar zu machen, sind kümmerlich. Diese enthalten in erster
Linie Sandentnahmeseen und dann im Randbereich Fuß- und Radwege. Ein 100
bis 200 Meter breiter und 1,4 Kilometer langer Streifen eingekeilt zwischen Gewerbe-
bauten ist nicht attraktiv oder einladend für Erholungssuchende.

Sinnvoller ist die Ausweisung einer größeren geschlossenen Grünfläche als Ab-
schluss der Gewerbegebietsentwicklung bzw. eindeutiger breiter Grüngürtel mit
Wegeführungen die eine deutlich wahrnehmbare Zäsur im Gewerbegebiet darstel-
len und nicht aus Ausgleichsmaßnahmen auf zufällig verbleibenden Restflächen
bestehen.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Die Bedeutung des Landschaftsraumes für Natur und Landschaft und die landschafts-
bezogene Erholung soll weiterhin erlebbar sein. Die Wegenetze, die heute von den
Wohngebieten zur Weseraue führen, sollen für die Naherholung ausgebaut wer-
den. Mit dem Bau eines naturnah gestalteten Sees wird ein neues Landschaftsele-
ment geplant.

3. Ergänzung der Begründung des Landschaftsprogramms

Aus  naturschutzfachlicher  und  rechtlicher  Sicht  sollte  die  Begründung  um  eine
kurze Beschreibung der Auswirkungen der Landschaftsprogrammänderung auf den
betroffenen Naturraum ergänzt werden.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Die Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf Natur und Landschaft und die
Festsetzung der entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen werden im Rahmen der
2. F.-Planänderung bzw. der Aufstellung des Bebauungsplans 2255  behandelt. Die
mit dem Vorhaben verbundenen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und dem
dafür erforderlichen Ausgleich werden nach der „Handlungsanleitung zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in Bremen“ ermittelt. Entsprechend dem Ergebnis des
Bauleitplanverfahrens zum Bebauungsplan 2255 werden die Eingriffe im Plangebiet
kompensiert.
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Im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 23. Juni 2004 bis zum 23. Juli 2004 wur-
den folgende konkrete Anregungen und Bedenken vorgebracht:

1. Eigenständigkeit des naturschutzrechtlichen Verfahrens wahren

Der Verweis auf die parallel stattfindenden Bauleitplanverfahren ist weder ausrei-
chend noch zielführend. Zur Wahrung der Eigenständigkeit des naturschutzrecht-
lichen Verfahrens ist der Verweis auf die Erläuterung bzw. die Begründung von
Bauleitplänen wenig hilfreich und rechtlich bedenklich, insbesondere im Zusam-
menhang mit der Öffentlichkeitsbeteiligung.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Grund der Änderung des Landschaftsprogramms Bremen ist nicht die Verwirkli-
chung naturschützerischer Ziele, sondern die Umsetzung entgegenstehender und
als vorrangig eingestufter anderer Planungsziele. Diese werden konkret im Verfah-
ren zur 2. Flächennutzungsplanänderung sowie im dazugehörigen Bebauungs-
plan 2255 dargestellt und begründet. Der Hinweis auf die Bauleitplanung ist des-
halb für das Verständnis der Landschaftsprogrammänderung unverzichtbar.

2. Die weitere Bebauung der Hemelinger/Arberger Marsch ist abzulehnen

Nach dem Landschaftsprogramm Bremen aus dem Jahr 1991 hat die Erhaltung und
Entwicklung des Landschaftsraumes Weser-Aller-Aue Priorität. Seit über sieben
Jahren plant der Senat gerade in diesem Bereich ein übergroßes Gewerbegebiet.
Das Vorhaben stellt eine erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigung von Natur
und Landschaft dar und schmälert die jetzige Funktion des Gebiets als Naherho-
lungsraum und grüne Lunge auch für nachfolgende Generationen. Auch aufgrund
der stark geänderten wirtschaftlichen Verhältnisse und der äußerst prekären finan-
ziellen Situation Bremens sollte die Erschließung des fraglichen Geländes endgül-
tig auf den Bereich nördlich der Bahnlinie Dreye–Sagehorn (1. Baustufe) verblei-
ben.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Hierzu wird auf die Begründung zum Bebauungsplan 2255 verwiesen. Dort wird
der Flächenbedarf begründet:

„Im Rahmen des ,Integrierten Flächenprogramms für Gewerbe und Dienstleistun-
gen in der Stadt Bremen’ ist untersucht worden, wo, in welcher Qualität und in
welcher Größenordnung Gewerbestandorte in Bremen zur Verfügung gestellt werden
können. Demnach gibt es für den Standort des Gewerbeparks Hansalinie in Bre-
men aufgrund der oben genannten besonderen Lagevorteile keine räumliche Alter-
native.

Die Vermarktungserfahrungen der Bremer Investitionsgesellschaft BIG, wie auch
die Arbeitsstätten- und Beschäftigtenstatistiken belegen eine überdurchschnittliche
Bedeutung des Bremer Kreuzes und seines Umfeldes für die gewerbliche Entwick-
lung Bremens. Das Bremer Kreuz ist aufgrund seiner verkehrlichen Attraktivität ein
sehr wesentlicher überregionaler Akquisitionsaspekt der Region.

Die Entwicklung des Gewerbeparks Hansalinie in der Hemelinger Marsch zeigt auf,
dass weitere Flächenangebote in der Arberger Marsch zeitnah bereitgestellt wer-
den müssen.

In den bislang sechs Jahren der Vermarktung wurden rund 40 ha Fläche an 34 Un-
ternehmen vergeben. Noch rund 5 ha sind für freie Ansiedlungen verfügbar.“

Grund für die Änderung des Landschaftsprogramms und die Aufhebung des Land-
schaftsschutzes ist die Umsetzung entgegenstehender vorrangiger Planungsziele.

3. Zerstörung von Naherholungsflächen, Lebensräumen für Tiere, Ackerflächen
und eines Landschaftsschutzgebietes, Verlust von Lebensqualität

Es wurden folgende Bedenken vorgebracht:

Zerstörung von Naherholungsflächen, die zum „Sperrgebiet“ für Bürger und wild
lebender Tiere werden und nicht mehr den Erholungssuchenden zur Verfügung
stehen, Verlust von Lebensqualität und von guter Ackerfläche, zunehmende Lärm-
belastung der Anwohner, Zerstörung eines Landschaftsschutzgebietes, für das noch
im  Landschaftsprogramm  Bremen  1991  als  wesentliche  Ziele  und  Maßnahmen
„höchste Erhaltungspriorität der Hecken und hohe Entwicklungspriorität für He-
cken und Gräben“ ausgewiesen wird.
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Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Grund für die Änderung des Landschaftsprogramms und die Aufhebung des Land-
schaftsschutzes ist die Umsetzung entgegenstehender vorrangiger Planungsziele.
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahren (B-Plan 2255) wurde eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung durchgeführt, um die Auswirkungen der Planungen auf Um-
welt und Natur zu ermitteln und bei der Abwägung angemessen zu berücksichti-
gen. Auch setzt der Bebauungsplan Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen in
Natur und Landschaft entsprechend der „Handlungsanleitung zur Anwendung der
Eingriffsregelung in Bremen“ fest. Der Bedeutung der Naherholung wird durch die
Anlage von Grünverbindungen im Gewerbegebiet mit Fuß- und Radwegen Rech-
nung getragen.

4. Überbauung von archäölogischen Funden

Es werden Bedenken gegen die Überbauung von archäologischen Funden und da-
mit Vernichtung von Kultur geäußert.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Parallel zu bauvorbereitenden Bodenuntersuchungen findet vor Ort eine archäolo-
gische Begehung und gegebenenfalls Ausgrabungen durch den Bremer Landes-
archäologen statt. Zur Dokumentation der Siedlungsplätze werden Funde (Gegen-
stände) und Befunde (Boden) gesichert und geborgen. Damit wird für den Erhalt des
Kulturgutes angemessen Sorge getragen.

5. Zunehmende Verkehrsbelastung und Fehlen eines Verkehrskonzeptes

Durch die zunehmende Verkehrsbelästigung kommt es zu Wertverlusten der Grund-
stücke und zu sinkenden Grundstückspreisen. Es fehlt zudem ein schlüssiges Ver-
kehrskonzept für diesen Teil der Bebauung.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Die verkehrsgünstige Lage des Gebietes an der Autobahn ermöglicht es, dass die
Verkehre direkt von der Autobahn über den ausgebauten Vollknoten in und aus dem
Gewerbegebiet fahren können, ohne die vorhandenen Wohngebiete zu belasten.
Hierzu bedarf es keines gesonderten Verkehrskonzepts.

6. Hochwasserschutz

Das Vorhaben nimmt auf eine vorsorgende Hochwasserschutzpolitik keine Rück-
sicht, die beinhaltet, dass Überschwemmungsflächen nicht bebaut werden.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Die Aufgaben des Hochwasserschutzes werden durch den Landesschutzdeich  ent-
lang der Weser übernommen. Das Plangebiet ist vor Hochwasser geschützt. Die Än-
derung des Landschaftsprogramms wirkt sich nicht auf den Hochwasserschutz aus.

7. Fehlende nachhaltige Planungspolitik im Sinne der Agenda 21

Keine nachhaltige Planungspolitik (sparsamer Flächenverbrauch). Dadurch ist das
Vorhaben nicht mit den Zielen der Agenda 21 vereinbar.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Die Ziele der Agenda 21 werden entsprechend dem Stand der Agenda-21-Diskus-
sion in Bremen planerisch berücksichtigt. Sie sind in die Abwägung der Bauleit-
planungsverfahren eingeschlossen.

8. Mangelhafte Bürgerbeteiligung

Die Bürgerbeteiligung ist mangelhaft, da bereits mit den Bauarbeiten begonnen
wurde, bevor die Bürgereinwände gehört wurden.

Stellungnahme der obersten Naturschutzbehörde:

Der Einwand betrifft inhaltlich nicht das Landschaftsprogramm, sondern den B-
Plan 2255. Vorab wurde im Plangebiet nach § 35 BauGB eine Genehmigung zur
Abgrabung von Auelehmböden erteilt. Der Abgrabung der Böden wurde zuge-
stimmt, da diese Arbeiten nur in der niederschlagsarmen Jahreszeit erfolgen kön-
nen. Die Böden werden an Ort und Stelle gelagert und an anderer Stelle wieder ver-
wendet. Befreiungen von der LandschaftsschutzVO sind unter Auflagen zur Kom-
pensation und Rückbauverpflichtung erteilt worden.
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Der Beirat beim Ortsamt Hemelingen hat in der nichtöffentlichen Sitzung am 6. No-
vember 2003 als auch in der öffentlichen Sitzung am 4. März 2004 die Änderung des
Landschaftsprogramms abgelehnt. Er verlangt, dass vor der Änderung des Land-
schaftsprogramms Bremen der Flächennutzungsplan geändert sowie ein Bebau-
ungsplan aufgestellt werden müsse. Daneben müssten die vorgesehenen Begleit-
maßnahmen für Freizeit und Erholung zeitgleich näher konkretisiert und vor Be-
ginn der größeren Baumaßnahmen eingeleitet werden. Die angesprochenen Forde-
rungen sind im Rahmen der Bauleitplanung zu regeln.

Im Rahmen der Gesamtabwägung der verschiedenen Belange konnte den vorge-
brachten Bedenken überwiegend nicht entsprochen werden.

Anlage

Entwurf der 11. Änderung des Landschaftsprogramms mit Begründung sowie den
Änderungskarten 9.1, 10.1, 11.1 und den entsprechenden Legenden
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